
214 Kochkunstfreiheit

Verfassungsrang (etwa an der körperlichen Unversehrtheit der Konsumen-

ten) und der Kunstfreiheit des Künstlers vornehmen. Eine Anwendung der

einfachgesetzlichen Normen ohne diese Abwägung im Einzelfall kann verfas-

sungswidrig sein, auch wenn die Normen für sich genommen grundsätzlich

verfassungsgemäß und sinnvoll seinmögen und nicht zumZiel haben, gerade

in die die Kunstfreiheit einzugreifen.

4.3 Zwischenergebnis

Die Eröffnung des Schutzbereichs anhand des Selbstverständnisses der

Grundrechtsträger führt zu recht wenigen Konflikten. Eine Verletzung der

Kunstfreiheit kann, wenn überhaupt, nur in Einzelfällen angenommen wer-

den.

Einfachgesetzliche Regeln, die eine gewerbliche Tätigkeit voraussetzen,

sind in der Regel nicht anwendbar, wenn stattdessen eine künstlerische be-

steht. Ein Beispiel hierfür ist dieNichtanwendbarkeit derHandwerksordnung

auf die Tätigkeit Sylvia Zenz’ oder Stephanie Illouz’, die Torten dekorieren

bzw. herstellen und verkaufen, dennoch aber keine Konditorei, also keinen

Handwerksbetrieb als stehendes Gewerbe betreiben113.

Die meisten Regelungen, denen Kochende unterworfen sind, sind ord-

nungsrechtlicher Art, und dienen etwa dem Schutz der Mitarbeiter und der

Kunden bzw. Gäste. Schutzgut ist hier in der Regel deren körperliche Unver-

sehrtheit114. Gleichzeitig ist die Einschränkung der Ausübung aufgrund der

ordnungsrechtlichen Vorschriften in der Regel sehr gering, da die inhaltliche

Ebene, also die Gestaltung, oft von den ordnungsrechtlichen Vorschriften

nicht berührt wird. Dementsprechend ist eine Verletzung der Kunstfrei-

heit aufgrund ordnungsrechtlicher Regeln, vorbehaltlich einer Prüfung im

Einzelfall, in der Regel nicht anzunehmen.

Lebensmittelrechtliche Regeln betreffen teilweise die Gestaltung von

Lebensmitteln. So legen sie insbesondere fest, unter welcher Bezeichnung

bestimmte Lebensmittel in Verkehr gebracht werden dürfen und beschränken

dies nicht immer auf das gewerbliche Inverkehrbringen115. Sofern Teil der

künstlerischen Tätigkeit also ist, ein bestimmtes Lebensmittel unter einer

113 Siehe oben (4.2.3).

114 Siehe oben (4.2.3 und 4.2.5).

115 Siehe oben (4.2.5.2 und 4.2.5.3).
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bestimmten Bezeichnung in Verkehr zu bringen, dabei aber bei der Rezeptur

nicht den lebensmittelrechtlichen Vorgaben zu entsprechen, geraten diese

Vorgaben in Konflikt mit der Kunstfreiheit des Kochenden.

Die typischen Konflikte mit Schutzgütern von Verfassungsrang (etwa

dem Ehrenschutz als Ausdruck der Menschenwürde116), deretwegen Künstler

anderer Gattungen Eingriffe in die Kunstfreiheit hinnehmenmüssen, spielen

für Kochkünstler in der Regel keine Rolle. Satirische Inhalte, Beleidigungen

oder ähnlich konfliktträchtige Gestaltungen kommen aufgrund der nonver-

balen und häufig abstrakten Ausdrucksweise der Kochkunst normalerweise

nicht vor.

116 Vgl. I. Pernice, a.a.O., Rn. 36ff.
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